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Abstract. Die gesetzliche Bestimmung des Rechtsanspruchs auf Teilzeitbeschäf-
tigung stellt eine öffentlich kontrovers diskutierte Maßnahme dar, welche den 
Anspruch erhebt, die Vereinbarkeit der Lebensbereiche von Familie und Beruf 
zu unterstützen. Anlässlich jüngster rechtlicher Änderungen und vor dem Hinter-
grund der aktuellen demographischen Entwicklung widmet sich die vorliegende 
Arbeit daher der Untersuchung der Effekte des Rechtsanspruchs auf Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie auf arbeitgebender Seite in großen, oberös-
terreichischen Industrieunternehmen. In einer qualitativ angelegten Studie wur-
den mittels Leitfadeninterviews die Erfahrungen und Sichtweisen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in Elternteilzeit sowie deren Unternehmen unter Be-
rücksichtigung der dort vorherrschenden spezifischen Kontextbedingungen erho-
ben. Die Forschungsergebnisse liefern Hinweise darauf, dass sich Effekte teils 
abhängig von den Bedürfnissen der involvierten Parteien unterscheiden und so-
wohl erschwerende als auch erleichternde Gegebenheiten für die Umsetzung der 
Elternteilzeit existieren. Darüber hinaus erlaubt die Bestandsaufnahme zu den 
Folgen, Ergebnissen und Auswirkungen des Rechtsanspruchs auf Teilzeitbe-
schäftigung eine kritische Reflexion der sich abzeichnenden Machtverhältnisse 
zwischen unselbständig erwerbstätigen Eltern in Elternteilzeit und Unternehmen. 
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1 Einleitung und Forschungsgegenstand 
1.1 Theoretischer Hintergrund 

Durch die Novellierung gesetzlicher Regelungen im Bereich von Karenz und Mut-
terschutz hat sich in den letzten Jahren aufgrund sich verändernder Umweltbedingun-
gen eine kontinuierliche Anpassung im Familienrecht vollzogen. Die Inkraftsetzung 
und sukzessive Erweiterung des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG) sowie des Eltern-
Karenzurlaubsgesetzes (EKUG), welches mit 1.1.2002 in das Väter-Karenzgesetz 
(VKG) umbenannt wurde, stellen hierbei einen wesentlichen Eckpfeiler der gesetzli-
chen Entwicklung dar. Begleitet wurde dieser Entwicklungsverlauf von einer Änderung 
in den Einstellungen der Österreicherinnen und Österreicher, welche die Übernahme 
familiärer und häuslicher Pflichten mittlerweile mehr in der Verantwortung beider Ge-
schlechter sehen (Neuwirth & Wernhart, 2011). Trotz dieser neuen Werthaltung wer-
den Familienpflichten aus unterschiedlichen Gründen immer noch überwiegend von 
Frauen übernommen (Hackl, 2013; Kränzl-Nagl & Lange, 2010; OECD, 2011; Schrat-
zenstaller, 2014). Dem steht in gewisser Weise entgegen, dass sich die Erwerbsbeteili-
gung von Frauen seit den 1980er Jahren bei gleichzeitig steigendem Ausbildungsniveau 
maßgeblich erhöht hat (OECD, 2011). Beaujouan, Brzozowska & Zeman (2015) konn-
ten damit einhergehend zeigen, dass insbesondere bei Frauen mit einem tertiären Bil-
dungsabschluss ein Zusammenhang zwischen Ausbildungsniveau und Kinderlosigkeit 
besteht. Dies liefert ein mögliches Indiz für vorhandene Defizite in den Möglichkeiten 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit denen vor allem Frauen in höher qualifi-
zierten Positionen konfrontiert zu sein scheinen (OECD, 2011). 

Die Durchsetzung eines echten Rechtsanspruchs auf Teilzeitbeschäftigung, der land-
läufig als Elternteilzeit bezeichnet wird, knüpft an dieser Herausforderung an und ver-
folgt die Intention, positive Impulse für das Erwerbsleben von Frauen zu setzen und 
eine verstärkte Einbindung von Vätern in Punkto Kinderbetreuung zu erreichen. Dies 
bildet eine aus Gender- und Diversitätsgesichtspunkten relevante Zielsetzung ab und 
adressiert gleichzeitig die aus der demographischen Entwicklung abgeleitete Annahme 
eines sich reduzierenden Erwerbs- und Fachkräftepotenzials (Schneeberger, Dornmayr, 
Nowak & Petanovitsch, 2012; Schneider & Quednau, 2012). Es liegt der Schluss nahe, 
dass letzterem entgegengewirkt werden kann, indem strukturelle Maßnahmen betroffe-
nen Personen unabhängig vom Geschlecht eine zufriedenstellende Kombination der 
Lebensbereiche Familie und bezahlte Erwerbsarbeit ermöglichen (Bergmann, Danzer 
& Schmatz, 2014). Anlässlich des Beschlusses der neuen Arbeitszeitbandbreite im De-
zember 2015 hat sich im Zuge öffentlicher Diskussion gezeigt, dass sich die Regelung 
der Elternteilzeit jedoch im Spannungsfeld zwischen den Interessen arbeitgebender Or-
ganisationen und ihrer Beschäftigten befindet (APA, 2015; Österreichisches Parlament, 
2015). Studien liefern ergänzend Hinweise darauf, dass Wirkungsweisen der Eltern-
teilzeit in ihrer praktischen Umsetzung durch begleitende Rahmenbedingungen beein-
flusst sein können (Dörfler et al., 2009; Hackl, 2013) und es bleibt offen, inwieweit 
durch den regulativen Eingriff tatsächlich eine Verschiebung der Machtverhältnisse zu-
gunsten unselbständig erwerbstätiger Eltern stattfindet. Die vorliegende Untersuchung 
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widmete sich folglich der Fragestellung, wie der Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäfti-
gung, wie er bis 31.12.2015 bestanden hat, aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer großer, oberösterreichischer Industrieunternehmen mit mehr als 250 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrgenommen wird. Es wird unter Einbezug des 
spezifischen Unternehmensumfelds danach gestrebt, einen weiteren Beitrag zur Evalu-
ierung der gesetzlichen Regelung zu leisten und durch die Bestandsaufnahme von 
wahrgenommenen Folgen, Ergebnissen und Auswirkungen ein umfassendes Verständ-
nis der Effekte dieser Maßnahme zu ermöglichen. 

 
1.2 Die Regelung der Elternteilzeit 

Für den Anwendungskreis der unselbstständig Erwerbstätigen sehen MSchG und VKG 
seit 1.7.2004 für unselbständig erwerbstätige Eltern einen Rechtsanspruch auf Teilzeit-
beschäftigung bis zum vollendeten siebten Lebensjahr des Kindes vor, wenn 
 ihre Beschäftigungsdauer mit Antritt der Teilzeitbeschäftigung und unter Einrech-

nung vorliegender Karenzzeiten drei Jahre übersteigt,  das Unternehmen regelmäßig mehr als 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
schäftigt,   kein aufrechtes Lehrverhältnis vorliegt und  die wöchentliche Normalarbeitszeit um mindestens 20 Prozent gegenüber dem ur-
sprünglichen Stundenausmaß reduziert wurde, aber mindestens zwölf Stunden pro 
Arbeitswoche beträgt. 

Die Festlegung einer einzuhaltenden arbeitszeitbezogenen Ober- und Untergrenze, 
wurde mit 1.1.2016 als weiterer Anspruchstatbestand in Kraft gesetzt und kann als Ant-
wort auf die bestehende Forderung arbeitgebender Institutionen nach mehr Rücksicht-
nahme auf betriebliche Erfordernisse interpretiert werden (Schrittwieser, 2016). Müt-
tern und Vätern mit Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung obliegt es, Beginn, Dauer, 
Ausmaß und die zeitliche Lage der gewünschten Arbeitszeit mit ihrem Unternehmen 
zu vereinbaren, wobei je nach Antrittszeitpunkt und Dauer der Elternteilzeit unter-
schiedliche Ankündigungsfristen einzuhalten sind. Pro Kind kann nur einmal eine Teil-
zeitbeschäftigung mit einer Mindestdauer von zwei Monaten beansprucht werden und 
beide Elternteile dürfen sich für dasselbe Kind nicht gleichzeitig in Karenz und Eltern-
teilzeit befinden. Unter Einhaltung einer dreimonatigen Vorankündigungsfrist kann die 
Elternteilzeit-Vereinbarung schriftlich durch Anpassung von Laufzeit, Ausmaß und/ 
oder Lage der Arbeitszeit einmalig einseitig sowohl durch den beschäftigten Elternteil 
als auch durch das Unternehmen abgeändert werden. Sofern Unternehmen einem form- 
sowie fristgerecht eingereichten Gesuch auf Elternteilzeit nicht nachkommen, ist sei-
tens des Unternehmens rechtzeitig ein Antrag auf gerichtlichen Vergleich oder Klage 
beim Arbeits- und Sozialgericht zu stellen. Andernfalls kann die Elternteilzeit zu den 
bekannt gegebenen Bedingungen angetreten werden. Zusätzlich sehen MSchG und 
VKG einen besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz für anspruchsberechtigte 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, der spätestens vier Wochen nach dem vollende-
ten vierten Lebensjahr des Kindes endet. 

2 Methodik 
Für die vorliegende Arbeit wurde ein möglichst offener und folglich hypothesenge-

nerierender Forschungszugang gewählt. Dies kann dadurch begründet werden, dass ge-
mäß dem Anspruch qualitativ empirischer Sozialforschung (Flick, Kardorff & Steinke, 
2008; Helfferich, 2009) von zentralem Forschungsinteresse ist, welche Aspekte von 
den interviewten Personen innerhalb des für sie bedeutsamen Kontexts und unter Be-
rücksichtigung individueller Erfahrungen sowie Annahmen als relevant erachtet wer-
den. Da die Sichtweisen von Betroffenen hinsichtlich der definierten Forschungsfrage 
im Mittelpunkt standen und neue Erkenntnisse als Ergänzung zu bereits vorliegenden 
Forschungsergebnissen gewonnen werden sollten, wurde als Methode ein qualitativer 
Zugang in Form der Datenerhebung mittels teilstrukturiertem Leitfadeninterview ge-
wählt (Froschauer & Lueger, 2003). Dieses bezeichnet eine Form qualitativer Ge-
sprächsführung (Kruse, 2008) und ist dadurch gekennzeichnet, dass thematischer Ver-
lauf und Inhalt des Interviews anhand eines Gesprächsleitfadens in ihren Grundzügen, 
jedoch mit forschungsbezogenem Flexibilitätsspielraum festgelegt werden (Döring & 
Bortz, 2016; Wittkowski, 1994). Für die Gruppe der unselbständig Erwerbstätigen und 
für die Gruppe der Personalexpertinnen und -experten als Vertretung der arbeitgeben-
den Seite wurde jeweils ein eigener Leitfaden erstellt, welcher der unterschiedlichen 
Situation, Position sowie den differierenden Kontextbedingungen der beiden Bezugs-
gruppen Rechnung trägt. Die Fallauswahl der qualitativen Erhebung wurde hierbei un-
ter Anwendung der Methode der „theoretisch begründeten Vorabfestlegung des Samp-
les“ (Kruse, 2008, 69f.) mittels Definition relevanter Merkmalsausprägungen getroffen. 
Vor diesem Hintergrund wurden Unternehmen und unselbständig Erwerbstätige in die 
Fallauswahl einbezogen, welche bereits konkrete Erfahrungen mit dem gesetzlichen 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung vorweisen konnten. Insgesamt wurde in acht Un-
ternehmen damit jeweils ein Interview auf Personal- sowie auf Belegschaftsseite als 
persönliches Gespräch geführt. Der Zugang zum Feld erfolgte weitgehend über das per-
sönliche Netzwerk der Autorin mittels Direktansprache von Personalexpertinnen und -
experten per E-Mail. 

Die 16 geführten Interviews wurden mit Hilfe einer elektronischen Diktier-Applika-
tion am Mobiltelefon als Audio-Datei aufgezeichnet. Für jedes Interview wurde ein 
Transkript angefertigt, welches die verbalen Daten in verschriftlichter, jedoch anony-
misierter Form enthält. Die Transkripte dienten als Ausgangsbasis für die anschlie-
ßende Auswertung und Analyse der Textinhalte (Lamnek, 2010). Zur Aufbereitung und 
Analyse des Datenmaterials wurde die Themenanalyse nach Froschauer & Lueger 
(2010) herangezogen. Als textreduzierendes Verfahren stellt diese den manifesten In-
halt der Gespräche in den Mittelpunkt der Analyse und ermöglichte eine thematische 
Systematisierung und überblicksmäßige Strukturierung des umfassend vorliegenden 
Textmaterials. Da insbesondere interessierte, welche Bezugsgruppe welche Themen in 
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welcher Form und Ausprägung aufgriff, wurde für die Elemente innerhalb eines The-
mas eine Unterteilung in die Gruppe der Mitarbeiterinnen und Miterbeiter sowie die 
Gruppe der Personalexpertinnen und -experten vorgenommen und dadurch die Dimen-
sion der sozialen Kontextualisierung in den Vordergrund gestellt (Froschauer & Lue-
ger, 2010). 

3 Ergebnisse 
3.1 Die Elternteilzeit aus Sicht der Unternehmen  

Mit dem Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung haben Unternehmen nach eige-
ner Wahrnehmung eine Schwächung ihrer Verhandlungsposition erfahren. Anspruchs-
berechtigten Müttern und Vätern wird zugestanden, ihre zeitlichen Vorstellungen ge-
genüber dem Unternehmen einseitig geltend zu machen, wodurch der Stellenwert die-
ser Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Interesse an einer Zeit-
vereinbarung gegenüber dem Unternehmen und auch anderen Personengruppen gesetz-
lich höher bewertet wird. Als unmittelbare Auswirkung wird eine Einschränkung des 
unternehmerischen Handlungs- und Gestaltungsspielraumes erlebt, da betriebliche Er-
fordernisse und Interessen bei Eingehen der Zeitvereinbarungen nur mehr bedingt be-
rücksichtigt werden können. Folglich ergibt sich aufgrund des Rechtsanspruchs vor al-
lem bezugnehmend auf bestimmte Arbeitsbereiche ein Unterschied zu vorher, in denen 
eine Unterbringung und Einteilung von Beschäftigten in Teilzeit aufgrund insbesondere 
zeitlicher und arbeitsorganisatorischer Rahmenbedingungen abgelehnt worden wäre. 
Vor allem Schichtarbeit, höher qualifizierte Tätigkeiten und Führungsaufgaben werden 
bei einer Teilzeitbeschäftigung seitens der Unternehmen mit Schwierigkeiten in Ver-
bindung gebracht. Die bestehende Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Si-
tuation und dem Anspruch von Beschäftigten kann als weiterer vordergründiger Effekt 
aufgezeigt werden. Darin findet sich einerseits das Potenzial, dass Unternehmen, wenn 
auch gegebenenfalls unter rechtlichem Druck, Rahmenbedingungen entwickeln, die 
unselbständig erwerbstätigen Müttern und Vätern eine adäquate Beschäftigung ermög-
lichen (Dörfler et al., 2009). Andererseits erscheint vor allem die Einseitigkeit des 
Rechtsanspruchs als problematisch, da aus Sicht der Unternehmen eine für beide Seiten 
funktionierende Einigung schlussendlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern blo-
ckiert werden kann. Neben der Verursachung eines finanziellen Mehraufwands infolge 
der Administration und Koordination von Dienstverhältnissen, die Elternteilzeit bein-
halten, birgt der Rechtsanspruch gleichzeitig auch die Gefahr einer Ungleichbehand-
lung von Personengruppen in Form einer möglichen Benachteiligung oder Zusatzbe-
lastung von nicht-anspruchsberechtigten Beschäftigten. Vieles deutet zusätzlich darauf 
hin, dass die Inanspruchnahme einer Elternteilzeit seitens der Väter angesichts einer 
tendenziell vorherrschenden „Vollzeit-Norm“ bei Männern sowohl mit kulturellen 
Schwierigkeiten innerhalb der Belegschaften als auch mit arbeitsorganisatorischen 
Herausforderungen behaftet ist. In der Gesamtsicht weisen die Ergebnisse aber darauf 
hin, dass in oberösterreichischen Industrieunternehmen insbesondere bei Müttern, die 
Elternteilzeit in Anspruch nehmen, eine gewisse „Routine“ eingekehrt ist. 
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3.2 Die Sicht von Beschäftigten auf den Rechtsanspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung 

Die Forcierung des beruflichen Wiedereinstiegs nach karenzbedingten Auszeiten 
kann bei gleichzeitigem Streben nach ausreichend Zeit mit der eigenen Familie als 
Hauptgrund für die Inanspruchnahme von Elternteilzeit genannt werden. Die Eltern-
teilzeit wirkt demzufolge auf die Entscheidung zur Familiengründung mit ein und wird 
von berufstätigen Eltern – insbesondere Frauen – als wirksames Vereinbarungs-Instru-
ment wahrgenommen. Speziell die Selbstbestimmtheit von Müttern und Vätern in Hin-
blick auf das über die Woche hinweg geleistete Erwerbsausmaß, die festgelegten Ar-
beitstage und die tägliche Verteilung der Arbeitszeit werden als wesentlich für die Ver-
einbarkeit beider Bereiche erlebt. So kann folglich etwa auf die Verfügbarkeit institu-
tioneller sowie ergänzender privater Möglichkeiten der Kinderbetreuung Rücksicht ge-
nommen werden. Dies geht einher mit Ergebnissen der Studien von Dörfler et al. (2009) 
sowie Bergmann, Danzer & Schmatz (2014). Für den Erwerbsverlauf von Frauen birgt 
der Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung insgesamt das Potenzial einer Versteti-
gung der Berufslaufbahn durch Verringerung vollständiger Unterbrechungen in der Er-
werbsbiografie (Dörfler et al., 2009). Es ist dadurch anzunehmen, dass die Elternteilzeit 
insbesondere für Frauen die Möglichkeiten der Lebens- und Einkommensplanung 
stärkt. Auf Seiten von Vätern wird bei Inanspruchnahme der Elternteilzeit vorrangig 
eine umfassendere Anteilnahme am familiären Leben wahrgenommen, wodurch in be-
stimmten Fällen erst die Grundlage für eine Berufsrückkehr der Partnerin geschaffen 
und der Grundstein für eine gleichberechtigte innerfamiliäre Arbeitsteilung gelegt wird. 

Bei Betrachtung der Veränderungen im beruflichen Umfeld von Eltern in Elternteil-
zeit finden sich unter anderem Auswirkungen auf die Lage des Arbeitsplatzes, den Auf-
gaben- und Verantwortungsbereich, das Ausmaß und die Möglichkeiten der sozialen 
Interaktion sowie auf Informationsaustausch und Abstimmungserfordernis. Durch das 
reduzierte Stundenausmaß und eine individuell gewählte Lage der Arbeitszeit macht 
sich bei Beschäftigten in Elternteilzeit tendenziell eine Verlagerung der Tätigkeit hin 
zu zeitunkritischeren und weniger anspruchsvollen Aufgaben bemerkbar. Beschäftigte 
stoßen aufgrund ihres Dienstverhältnisses in Elternteilzeit teilweise auf eine mangelnde 
Akzeptanz bei Kolleginnen sowie Kollegen und gehen meist implizit von einer karrie-
rehemmenden Wirkung aus. Obwohl eingeschränkte Karrierepfade und zusätzlich auch 
Einkommensnachteile infolge der Inanspruchnahme der Elternteilzeit wahrgenommen 
werden, scheinen diese angesichts besserer bedürfnisorientierter Vereinbarkeitsmög-
lichkeiten in den Hintergrund zu treten. Insgesamt lässt sich aus Sicht der Beschäftigten 
ein positives Resümee ziehen, da gesetzlich in diesem Sinne nicht nur die Verhand-
lungsposition von erwerbstätigen Müttern und Vätern gestärkt wurde, sondern auch die 
Selbstbestimmtheit in der Arbeitszeitgestaltung erhöht und auf betrieblicher Ebene 
vielfach beidseitig funktionierende Lösungen gefunden wurden. 

4 Fazit und Diskussion 
Aus rein rechtlicher Sicht ist es Eltern mit Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung 

möglich, unter einheitlichen Voraussetzungen ihre zeitlichen Vorstellungen geltend zu 
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machen und im Sinne Webers Machtverständnis innerhalb der Beziehung zwischen Be-
schäftigten und dem Unternehmen den eigenen Willen auch gegen Widerstreben des 
Unternehmens durchzusetzen (Weber, 1976 zitiert in Fühlbier, 1998). Die Ergebnisse 
haben gezeigt, dass eben dieser Umstand als nachteilig von den Unternehmen empfun-
den wird und auf Unternehmensseite in einer umfassenderen Auseinandersetzung mit 
den Bedürfnissen betroffener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter resultiert. Als Adressa-
ten der angesprochenen gesetzlichen Regelung verantworten die Unternehmen aber 
schlussendlich die Umsetzung innerhalb der für sie geltenden unternehmensspezifi-
schen Kontextbedingungen. Stehen zeitliche Wünsche bzw. Forderungen von an-
spruchsberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern diesen entgegen, mobili-
sieren Unternehmen, wie die Untersuchung zeigt, entsprechende Kräfte, um eine aus 
betrieblicher Sicht vertretbare Lösung herbeizuführen. Mit Bezug zur Foucaults Macht-
theorie ist es dadurch nicht der gesetzlich zugestandene Rechtsanspruch, der das Macht-
verhältnis zwischen Unternehmen und Beschäftigen definiert. Viel eher ist Macht als 
„Gesamtzusammenhang ereignis- und augenblickshafter Konfrontationen“ (Fink-Eitel, 
1989, S. 88) zu verstehen, welche unter anderem auf Basis einzelner gegensätzlich auf-
einander wirkender Kräfteverhältnisse zu Stande kommt (Fink-Eitel, 1989). Dies liefert 
einen Erklärungsansatz dafür, weshalb aus dem Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäfti-
gung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilweise innerbetrieblich Nachteile er-
wachsen können und die Begünstigung einer präventiv abschreckenden Wirkung anzu-
nehmen ist. So wird die Entscheidung für Teilzeitarbeit häufig als „Karrierekiller“ ein-
gestuft und vor allem von Männern als Grund gegen eine Inanspruchnahme vorgebracht 
(Bergmann et al., 2004).  

Angesichts der weiblichen Dominanz bei der Nutzung von Elternteilzeit (Dörfler et 
al., 2009) ist es schwierig, eine Aussage darüber zu treffen, inwieweit die Elternteilzeit 
zu einer verstärkt innerfamiliären Aufgabenverteilung beigetragen hat. Fest steht, dass 
insbesondere Frauen von den seit 2004 geltenden verbesserten Bedingungen der El-
ternteilzeit profitieren, etwa indem die Reintegration von Arbeitsmarktteilnehmerinnen 
auch in weniger teilzeitbeschäftigungsorientierten Branchen, wie dem industriellen 
Sektor, begünstigt wird. Im Umkehrschluss treffen die aus der Elternteilzeit erwach-
senden Nachteile aber ebenfalls vorrangig Frauen. Gerade ein im Vergleich zur Voll-
zeiterwerbstätigkeit geringerer Verdienst und eine langfristig betrachtet schlechtere fi-
nanzielle Absicherung sowie ein erschwertes berufliches Vorankommen lassen sich 
hier auszugsweise als Negativaspekte nennen. Speziell diese für Frauen bestehenden 
Einkommensnachteile liefern in vielen Fällen ein wesentliches Argument für die man-
gelnde Chancengleichheit der Geschlechter im beruflichen Kontext (World Economic 
Forum, 2016). 
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